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20320 
Gesetz 

zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 
201112012 im Land Nordrhein-Westfalen 

(Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 
201112012 Nordrhein-Westfalen 

- BesVersAnpG 2011/2012 NRW) 

Vom 5. April 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Anpassung der Dienst- und Versorgungs bezüge 

2011/2012 im Land Nordrhein-Westfalen 
(Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 

201112012 Nordrhein-Westfalen 
- BesVersAnpG 201112012 NRW) 

§ 1 
Geltungs bereich 

Dieses Gesetz gilt für die 

1. Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemein
den, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; 
ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und -beam
ten und die Beamtinnen und Beamten auf Widerruf, 
die nebenbei verwendet werden, 

2. Richterinnen und Richter des Landes; ausgenommen 
sind die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, 

3. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän
ger des Landes, der Gemeinden, der Gemeindever
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts. 

Teil 1 
Einmalzahlung im Jahr 2011 

§2 

Empfängerinnen und Empfänger von Besoldung 

(1) Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, 
die mindestens an einem Tag des Monats April 2011 
Anspruch auf Dienstbezüge haben, erhalten für diesen 
Monat eine Einmalzahlung in Höhe von 360 Euro, Beam
tinnen und Beamte auf Widerruf sowie Empfängerinnen 
und Empfänger von Unterhaltsbeihilfen, die mindestens 
an einem Tag des Monats April 2011 Anspruch auf Anwär
terbezüge oder Unterhaltsbeihilfen haben, in Höhe von 
120 Euro. Maßgebend sind die Verhältnisse am 1. April 
oder bei einem im April später beginnenden Anspruch auf 
Dienstbezüge die Verhältnisse am ersten Anspruchstag. 

(2) § 6 Absatz 1 und § 72 a Absatz 1 Sätze 1 und 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung gelten entsprechend. Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend. Ergeben sich bei der Berechnung 
Bruchteile eines Cents, gilt § 3 Absatz 7 des Bundesbe
soldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung entsprechend. Die Einmalzahlung bleibt bei der 
Berechnung des Zuschlags gemäß § 6 Absatz 2 des Bun
desbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geHen
den Fassung unberücksichtigt. 

(3) Die Einmalzahlung wird jeder berechtigten Person 
nur einmal gezahlt; bei mehreren Dienstverhältnissen 
gilt § 5 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. 
August 2006 geltenden Fassung entsprechend. Gleichar
tige Leistungen für das Jahr 2011 aus einem vorherge
henden Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst 
sind anzurechnen. 

(4) Die Einmalzahlung bleibt bei sonstigen Besoldungs
bezügen unberücksichtigt. Treten im Nachhinein 
Umstände ein, die zu einer Verminderung oder zum Weg
fall der Einmalzahlung führen, ist der nicht zustehende 
Betrag zurückzuzahlen. 

§ 3 
Empfängerinnen und Empfänger von Versorgung 

(1) Am 1. April 2011 vorhandene Empfängerinnen und 
Empfänger von laufenden Versorgungsbezügen erhalten 
mit den Bezügen für den Monat April 2011 eine Einmal
zahlung in Höhe des Betrages, der sich nach ihrem Ruhe
gehaltssatz und den Anteilssätzen des Witwen-, Witwer
und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem 
Betrag von 360 Euro berechnet. Bei Empfängerinnen und 
Empfänger von Mindestversorgungsbezügen gilt der 
jeweils maßgebende Mindestruhegehaltssatz. § 49 Absatz 
8 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung gilt entsprechend. 

(2) Am 1. April 2011 vorhandene Empfängerinnen und 
Empfängern von laufenden Versorgungsbezügen, deren 
Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesol
dungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fas
sung nicht zugrunde liegt, erhalten abweichend von 
Absatz 1 eine Einmalzahlung in Höhe von 216 Euro, Wit
wen, Witwer und versorgungsberechtigte geschiedene 
Ehegatten 129,60 Euro, Empfängerinnen und Empfänger 
von Vollwaisengeld 43,20 Euro und Empfängerinnen und 
Empfänger von Halbwaisengeld 25,92 Euro. Satz 1 gilt 
entsprechend für Versorgungsbezüge, die in festen Beträ
gen festgesetzt sind. Absatz 1 Satz 2 ist nicht anzuwenden. 

(3) Zu den laufenden Versorgungsbezügen im Sinne der 
Absätze 1 und 2 gehören auch der Ausgleich und der 
Mindestbelassungsbetrag nach Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 
3 des 2. Haushaltstrukturgesetzes; nicht dazu gehört der 
Unfallausgleich nach § 35 des Beamtenversorgungsgeset
zes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung. 

(4) Die Einmalzahlung bleibt bei sonstigen Versorgungs
leistungen unberücksichtigt. § 2 Absatz 4 Satz 2 gilt ent
sprechend. 

(5) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrechnungs
vorschriften nach dem Beamtenversorgungsgesetz in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung ist die jeweilige 
Einmalzahlung oder eine entsprechende Leistung, die die 
Versorgungsberechtigte oder der Versorgungsberechtigte 
aus cincr Erwcrbstiitigkeit oder zu weiteren Versorgungs
bezügen erhält, in dem jeweiligen Auszahlungsmonat zu 
berücksichtigen. Die bei der Anwendung von Ruhensvor
schriften maßgebenden Höchstgrenzen erhöhen sich in 
dem Monat der Auszahlung der zu dem zu regelnden Ver
sorgungsbezug zustehenden Einmalzahlung um den 
Betrag dieser Einmalzahlung. Vorschriften über die 
anteilige Kürzung sind nicht anzuwenden. 

Teil 2 
Bezügeanpassungen im Jahr 2011 

§4 
Anpassung der Besoldung 

(1) Für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 
Richter werden ab 1. April 2011 die nachfolgenden 
Bezüge wie folgt erhöht: 

1. um 1,5 vom Hundert 

a) die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, 
B, Rund W sowie der fortgeltenden Besoldungsord
nungen Hund C, 

b) der Familienzuschlag, 

c) der Anrechnungsbetrag nach § 4 des Landesbesol
dungsgesetzes, 

d) die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellenzulage 
nach Vorbemerkung Nummer 27 der Bundesbesol
dungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsge
setzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, 

e) die Anwärtergrundbeträge und die Unterhaltsbeihilfen, 

f) die Zuschüsse und Sonderzuschüsse nach den Vorbe
merkungen Nummer 1 und Nummer 2 und die allge
meine Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 2 b 
der weiter geltenden Besoldungsordnung C, 

g) die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und 
Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Son
dergrundgehälter und Zuschüsse der fortgeltenden 
Landesbesoldungsordnung H, 
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h) die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwands
entschädigungen und anderer Bezüge nach Artikel 14 
§ 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I 
S.322), 

i) die Amtszulagen von Richterinnen und Richtern nach 
Anlage 2 der Verordnung zur Uberleitung in die im 
Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und Neurege
lung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 
geregelten Amter und über die künftig wegfallenden 
Amter vom 1. Oktober 1975 (BGBl. I S. 2608), zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 24. März 
1997 (BGBl. I S. 590), 

j) die Beträge nach § 4 der Mehrarbeitsvergütungsver
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9. November 2004 (BGBl. I S. 2774), 

k) die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und § 17 der 
Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBL I 
S. 3498), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Sep
tember 2003 (BGBl. I S. 1798), 

2. um 1,28 vom Hundert der Auslandszuschlag und der 
Auslandskinderzuschlag. 

(2) Die sich bei der Berechnung der erhöhten Beträge 
ergebenden Bruchteile eines Cents sind hinsichtlich der 
Beträge des Familienzuschlags der Stufe 1 auf den 
nächsten. durch zwei teilbaren Centbetrag aufzurunden 
und im Ubrigen kaufmännisch zu runden. 

§5 
Anpassung der Versorgung 

(1) Für die Versorgungsempfängerinnen und Versor
gungsempfänger gelten die Erhöhungen nach § 4 ent
sprechend für die in Artikel 2 § 2 Absätze 1 bis 5 des 
Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 
1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) genannten 
Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 und § 84 Absatz 1 Satz 1 Nummern 4, 5 und 7 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung aufgeführten Stellenzulagen und 
Bezüge. Satz 1 gilt für Empfängerinnen und Empfänger 
von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besoldungs
gruppe A 1 entsprechend. 

(2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszu
schlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 
30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, 
werden ab 1. April 2011 um 1,4 vom Hundert erhöht, 
wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetre
ten ist. Satz 1 gilt entsprechend für Hinterbliebene von 
vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfänge
rinnen und Versorgungsempfängern. 

(3) Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind, und der Betrag na.ch Artikel 13 § 2 Absatz 4 des 
Fünften Gesetzes zur Anderung besoldungsrechtlicher 
Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967) werden ab 
1. April 2011 um 1,4 vom Hundert erhöht. 

(4) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs
empfängern, deren Versorgungsbezüge ein Grundgehalt 
der Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 zugrunde liegt, ver
mindert sich das Grundgehalt ab 1. April 2011 um 51,94 
Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die 
Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 
Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnungen A 
und B in der am 31. August 2006 geltenden Fassung bei 
Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat. 

(5) Für die Anpassungen nach den Absätzen 1 und 2 ab 1. 
April 2011 erfolgt die Verminderung nach § 6ge Absatz 3 
des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung mit dem siebten Anpassungsfaktor. 

Teil 3 
Bezügeanpassungen im Jahr 2012 

§6 
Anpassung der Besoldung 

(1) Für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 
Richter werden ab 1. Januar 2012 die nachfolgenden 
Bezüge wie folgt erhöht: 

1. um 1,9 vom Hundert 

a) die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A, 
B, Rund W sowie der fortgeltenden Besoldungsord
nungen Hund C, 

b) der Familienzuschlag, 

c) der Anrechnungsbetrag nach § 4 des Landesbesol
dungsgesetzes, 

d) die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellenzulage 
nach Vorbemerkung Nummer 27 der Bundesbesol
dungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsge
setzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung, 

e) die Anwärtergrundbeträge und die Unterhaltsbei
hilfen, 

f) die Zuschüsse und Sonderzuschüsse nach den Vorbe
merkungen Nummer 1 und Nummer 2 und die allge
meine Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 2 b 
der weiter geltenden Besoldungsordnung C, 

g) die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und 
Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Son
dergrundgehälter und Zuschüsse der fortgeltenden 
Landesbesoldungsordnung H, 

h) die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwands
entschädigungen und anderer Bezüge nach Artikel 14 
§ 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I 
S.322), 

i) die Amtszulagen von Richterinnen und Richtern nach 
Anlage 2 der Verordnung zur Überleitung in die im 
Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und Neurege
lung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 
geregelten Ämter und über die künftig wegfallenden 
Amter vom 1. Oktober 1975 (BGBl. I S. 2608), zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 24. März 
1997 (BGBl. I S. 590), 

j) die Beträge nach § 4 der Mehrarbeitsvergütungsver
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Dezember 1998 (BGBL I S. 3494), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9. November 2004 (BGBL I S. 2774), 

k) die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 und § 17 der 
Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBL I 
S. 3498), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Sep
tember 2003 (BGBL I S. 1798), 

2. um 1,62 vom Hundert der Auslandszuschlag und der 
Auslandskinderzuschlag, 

3. die nach Nummer 1 Buchstabe a erhöhten Grundge
haltssätze der Besoldungsordnungen A, B, Rund W 
sowie der fortgeltenden Besoldungsordnungen Hund 
C um jeweils 17 Euro und die nach Nummer 1 Buch
stabe e erhöhten Anwärtergrundbeträge und Unter
haltsbeihilfen um 6 Euro. 

(2) Die sich bei der Berechnung der erhöhten Beträge 
ergebenden Bruchteile eines Cents sind hinsichtlich der 
Beträge des Familienzuschlags der Stufe 1 auf den 
nächsten. durch zwei teilbaren Centbetrag aufzurunden 
und im Ubrigen kaufmännisch zu runden. 

§7 
Anpassung der Versorgung 

(1) Für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs
empfänger gilt die Erhöhung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 
entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 5 des 
Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 
1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) sowie für die 
in § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 84 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stel
lenzulagen und Bezüge. Satz 1 gilt für Empfängerinnen 
und Empfänger von Versorgungs bezügen der weggefallenen 
Besoldungsgruppe A 1 entsprechend. 

(2) Für die Versorgungsempfängerinnen und Versor
gungsempfänger gilt die Erhöhung nach § 6 Absatz 1 
Nummer 3 entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Absatz 1 
bis 4 des Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpas
sungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I 
S. 1942) sowie in § 84 Absatz 1 und Absatz 2 des Bundes-
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besoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung genannten Grundgehaltssätze, Grundgehälter 
und Grundvergütungen. Satz 1 gilt für Empfängerinnen 
und Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefalle
nen Besoldungsgruppe A 1 entsprechend. 

(3) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszu
schlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 
30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, 
werden ab 1. Januar 2012 um 1,8 vom Hundert erhöht, 
wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetre
ten ist. Die nach Satz 1 erhöhten Grundgehaltssätze, 
Grundgehälter und Grundvergütungen werden um 
jeweils 17 Euro erhöht. Sätze 1 und 2 gelten entspre
chend für Hinterbliebene von vor dem 1. Juli 1997 vor
handenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs
empfängern. 

(4) Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind, und der Betrag nach Artikel 13 § 2 Absatz 4 des 
Fünften Gesetzes zur Anderung besoldungsrechtlicher 
Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBL I S. 967) werden 
ab 1. Januar 2012 um 1,8 vom Hundert erhöht. 

(5) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs
empfängern, deren Versorgungsbezüge ein Grundgehalt 
der Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 zugrunde liegt, ver
mindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2012 um 
52,93 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezü
gen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 
Absatz 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsord
nungen A und B in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde 
gelegen hat. 

(6) Mit der Anpassung nach den Absätzen 1 bis 3 ab 
1. Januar 2012 erfolgt die Verminderung des Ruhege
haltssatzes nach § 69 e Absatz 4 Satz 1 des Beamtenver
sorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung mit dem Faktor 0,95667. Der nach Satz 1 ver
minderte Ruhegehaltssatz gilt gemäß § 69 e Absatz 4 
Sätze 2 und 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung als neu festgesetzt 
und ist ab 1. Januar 2012 rlf'r Bf'rechnung der Versor
gungsbezüge zugrunde zu legen. Der Anpassungsfaktor 
nach § 6ge Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in 
der am 31. August 2006 geltenden Fassung entfällt. 

Teil 4 
Schlussvorschriften 

§8 
Bekanntmachungsermächtigung 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, die nach §§ 4 
bis 7 erhöhten Beträge im Ministerialblatt des Landes 
bekannt zu machen. 

§9 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 2011 in Kraft. 
Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 5. April 2011 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K I' a f t 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L öhr man n 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 

Wohnen und Verkehr 

Harry Kurt V 0 i g t s bel' ger 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n eid e I' 

Der Justizminister 
zugleich für den 
Finanzminister 

Thomas K u t s c hat y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

N atur- und Verbraucherschutz 

Johannes Rem m e 1 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja Sc h u 1 z e 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute Sc h ä f e r 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

Die Ministerin 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

Dr. Angelica S c h wall - D ü I' e n 

- Gy. NRW. 2011 S. 202 

21260 
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Einrichtung eines ftächendeckenden 
bevölkerungs bezogenen Krebsregisters 

in Nordrhein-Westfalen 
Vom 5. April 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, dass 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Einrichtung eines ftächendeckenden 

bevölkerungs bezogenen Krebsregisters 
in Nordrhein-Westfalen 

Artikell 
Änderung des Gesetzes zur Einrichtung 

eines flächendeckenden 
bevölkerungsbezogenen Krebsregisters 

in Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 des Gesetzes zur Einrichtung eines flächende
ckenden bevölkerungsbezogenen Krebsregisters in Nord
rhein-Westfalen vom 5. April 2005 (Gy. NRW. S. 414) 
wird wie folgt geändert: 

§ 2 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 3 wird aufgehoben. 

2. Die Absätze 4 bis 6 werden zu den Absätzen 3 bis 5. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 5. April 2011 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 
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